
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

Schuljahr:  

 

Antragsteller/in (Vater, Mutter, sonst. Erziehungsberechtigte, Student/in): 
 

Familienname: Vorname: geb. am: 

Hauptwohnsitz/Adresse: 

Verwandtschaftsverhältnis: Beruf: Tel.: 

 
Vor- und Zuname des (der) die Musikschule besuchenden Kindes (Kinder), Person: 
 

Familienname: Vorname: geb. am: 

   

   

   

   

   

 
Unversorgte Familienangehörige bzw. Personen, die selbst kein Einkommen haben: 
 

Name Alter Verwandtschaftsverh. Ausbildung/Tätigkeit 

    

    

    

    

    

    

 
 Unterschrift des/r Antragstellers/in: 
 
 
Innsbruck, am ………………………….. ……………………………………….. 

 
Ich erkläre ausdrücklich, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen! 

  

M USI K S C H ULE  I N NS B R U C K  

Ansuchen um Schulgeldermäßigung 

für Personen mit Hauptwohnsitz in Innsbruck 

 Stadtmagistrat 

 Musikschule 

Telefon +43 512 585425 111 

Fax +43 512 585425 5 

E-Mail 

 

post.musikschule@innsbruck.gv.at 
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BITTE DEM ANSUCHEN FOLGENDE UNTERLAGEN IN KOPIE BEILEGEN 
 

- Meldezettel 

- Familienbeihilfebescheid 

- Einkommensnachweis der Erziehungsberechtigten, LebenspartnerInnen 
aktueller monatlicher Gehaltsnachweis (ohne Sonderzahlung) 
Nur für Selbständige: Einkommenssteuerbescheid aus dem Vorjahr (Bestätigung von Steu-
erberaterInnen über das monatliche Durchschnittseinkommen) 
Stipendien bzw. Studienbeihilfen, Pensionen 

- Nachweis von Alimentations- oder Unterhaltszahlungen 

- Nachweis der Mitversicherung von der zuständigen Versicherungsanstalt, falls die Ehe-
partnerin/der Ehepartner kein eigenes Einkommen hat 

- Sozialhilfebescheid (Mindestsicherung, Grundversorgung, Notstandshilfe) 
Kopie des kompletten Bescheides 

- Nachweis über Mietzinsbeihilfe 

- Nachweis allfälliger Arbeitslosenbezüge (Bestätigung durch das Arbeitsmarktservice) 

- Nachweis über sonstige Einkommen (z.B. Wochengeld, Karenzurlaubsgeld, Kinderbetreu-
ungsgeld) 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

- Nachweis über Darlehensrückzahlungen für Wohnraumbeschaffung bzw. Wohnraumsanie-
rung. Bestätigung des Kreditinstitutes über die Höhe der monatlichen Rückzahlung 
des Wohnbaukredites in Euro. Es muss eindeutig ersichtlich sein, dass es sich um einen 
Wohnbaukredit handelt. Kredite für Konsumgüter oder Einrichtungen werden nicht berück-
sichtigt! 

- Bei Studierenden: Inskriptionsbestätigung pro Semester 

Der Antrag ist vollständig im Schulbüro der Musikschule mit beigeschlossenen Unterlagen zum 
jeweiligen Abgabetermin (Aushang in der Musikschule Innsbruck) abzugeben. 

Jede Veränderung der finanziellen Situation während des Schuljahres ist umgehend im Schulbüro 
der Musikschule Innsbruck bekanntzugeben. 

 

        ________________                                                __________________________________________      
                      Datum                                                            Unterschrift Antragsteller/in 

Datenschutzgrundverordnung 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Einkommen, Kon-
tonummer) zum Zweck der Bearbeitung meines Ansuchens um Ermäßigung des Schulgeldes verarbeitet werden. 

Die Daten werden intern verarbeitet; neben unserer Buchhaltung können die Daten bei Zahlungsrückständen einer Rechtsanwalts-
kanzlei oder einem Inkassobüro zur weiteren Betreibung übermittelt werden. 

Bei Nichtbereitstellung der für das Ansuchen benötigten Daten kann Ihr Ansuchen leider nicht bearbeitet werden. 

Die Daten werden 15 Jahre nach der Abmeldung von der Musikschule bzw. Begleichung aller Kosten gespeichert. 

Nach den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) haben alle Personen das Recht auf Auskunft, Richtigstellung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und auf Widerspruch bei Einwilligung. Es besteht keine automati-

sierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. Diese Rechte können Sie schriftlich und mit Identitätsnachweis über  

datenschutz@innsbruck.gv.at ausüben. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Durchführung Ihrer Betroffenen-

rechte gesetzlich vorgeschrieben. Für Fragen zum Datenschutz steht Ihnen die Datenschutzbeauftragte unter  

datenschutz@innsbruck.gv.at zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf https://www.innsbruck.gv.at. Schließ-

lich haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at). 

Stand (Druckdatum) 03.03.2022 
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